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58. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Wismar
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow
Gemeindevertretung Zierow

Sachverhalt:
Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar ist seit Oktober 1990 wirksam.
Der Planbereich Alter Hafen war im ursprünglichen Flächennutzungsplan größtenteils als 
Sonderbaufläche dargestellt.
Mit Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 27.10.1994 wurde 
das Verfahren zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes „Teile des Sondergebietes mit 
der Zweckbestimmung Hafen im Bereich Alter Hafen in Mischgebiet, Gewerbegebiet und 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Hotel und Kongress“ durchgeführt. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist nach Veröffentlichung im Stadtanzeiger am 28.05.2006 
wirksam.
Auf Grundlage der Darstellungen im Flächennutzungsplan erfolgte für den Bereich Alter 
Hafen die Aufstellung des Teilbebauungsplanes Nr. 12/91/2 „Misch-, Gewerbe- und 
Sondergebiet Alter Hafen“. Dieser ist seit dem 25.06.2006 rechtskräftig. 
Die Gemeinde Zierow wurde seinerzeit beteiligt. 
Zwischenzeitlich sind zum Teilbebauungsplan auf einzelnen Baufeldern konkretisierende
Planungen durchgeführt worden, die ebenfalls bereits rechtskräftig sind.
Aktuelle Überlegungen zur Entwicklung der Infrastruktur aufgrund des Ausbaus der 
Kreuzfahrttouristik im Bereich Alter Hafen machen eine erneute Überplanung des 
Gesamtbereiches erforderlich. Aufgrund der Größe des Vorhabens (ca. 6,93 ha) ist ein 
Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar durchzuführen.
Die Gemeinde Zierow wird um Stellungnahme gebeten. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt zur 58. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Umwandlung des Sondergebietes mit den Zweckbestimmungen 
Ausstellungen, Kongress und Hotel sowie von Teilen des Gewerbegebietes im Bereich Alter 
Hafen in Sondergebiet mit den Zweckbestimmungen Tourismus, Erholung, Wissenschaft und 
Einzelhandel“ weder Anregungen noch Bedenken zu äußern. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Auszug Satzungsentwurf
Originalunterlagen Protokollant
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